
Es kann darauf an, im Gesetz festzuhalten, daß auch 
dadurch, daß in den leitenden Funktionen in Verwal
tung und Staat Menschen aus der Arbeiterbewegung 
tätig sind, ein Teil des Mitbestimmungsrechtes bereits 
in unserer Republik verwirklicht wurde.

Wir schlagen weiter vor, den § 4 zu ergänzen und 
einen Absatz 2 anzufügen mit folgendem Wortlaut:

Die freien deutschen Gewerkschaften sind die ge
setzlichen Vertreter der Arbeiter und Angestellten 
zum Schutz ihrer Arbeitsrechte und Interessen in der 
Produktion, auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes, 
der Einhaltung der im Gesetz festgelegten Arbeits
bedingungen und des Lohnes in den Betrieben und 
Verwaltungen.

Im § 5 ist eine stilistische Änderung in der letzten 
Zeile: statt „der" „seiner".

Im § 6 wird vorgeschlagen, den zweiten Teil umzufor
mulieren, und zwar von der fünften Zeile an. Der neu 
vorgeschlagene Text lautet:

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Gewerk
schaften nimmt die Betriebsgewerkschaftleitung teil 
an der Arbeit der öffentlichen Organe der Volkskon
trolle, indem sie auf die Erfüllung der gesetzlichen 
Vorschriften im Betrieb achtet.

Im § 7 wird vorgeschlagen, den Absatz 3 wie folgt zu 
ändern:

Die Arbeiter und Angestellten der volkseigenen 
Betriebe üben ihr Mitbestimmungsrecht bei der Er
örterung der VEB-Pläne auf den Belegschaftsver
sammlungen und in den Produktionsberatungen aus; 
sie machen entsprechende Vorschläge, die der Ent
wicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik dienen.

Der § 8 soll deswegen umformuliert werden, weil in 
der Vorlage in einem negativen Sinne an das Problem 
des § 8 herangegangen worden ist. Als Neufassung wird 
vorgeschlagen:

Die Direktionen der volkseigenen Betriebe tragen 
die volle Verantwortung für die Erfüllung des Pro
duktionsplanes, für die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen über Arbeit, Lohn und Arbeitsschutz.

Im § 9 soll der letzte Satz mit folgendem Wortlaut 
gestrichen werden:

Die Betriebsgewerkschaftsleitung hat das Recht, 
laufend Auskünfte zu verlangen und in alle Ge
schäftsunterlagen Einsicht zu nehmen.

Die Streichung wird deswegen vorgeschlagen, weil im 
vorhergehenden Satz dasselbe schon einmal behan
delt ist.

Im Abschnitt III, „Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät", wird im Absatz 1 Satz 4 des § 10 eine Umstellung 
des Wortes „ständig“, das vorher hinter „Aufgabe“ 
stand, hinter „Arbeitsablauf“ vorgeschlagen.

Der Absatz 3 soll wie folgt verändert werden:
Die leitenden Organe sind verpflichtet, das Vor

schlags- und Erfindungswesen auf breiter Basis zu 
entwickeln und alle technischen Neuerungen in 
Übereinstimmung mit den Interessen der Deutschen 
Demokratischen Republik anzuwenden.

Im § 11 wird vorgeschlagen, den ersten Satz zu strei
chen, der die planmäßige Erhöhung der Arbeitsnormen 
in den volkseigenen Betrieben vorsah. Es wird weiter 
vorgeschlagen, hinter „Zentralausschuß für technische 
Arbeitsnormen" die Abkürzung „Z TAN“ in Klammern 
zu setzen und den § 11 mit dem Wort „festzulegen" ab
zuschließen.

Im § 12 wird an Stelle von „Industriegewerkschaft“ 
„Gewerkschaft" gesetzt. — Ich möchte darauf hinweisen, 
daß wir in allen Paragraphen den Begriff „Industriege
werkschaft" der Einheitlichkeit des Begriffs halber her

ausgenommen und überall nur die Formulierung „Ge
werkschaft“ vorgesehen haben.

Der § 13 soll wie folgt neu gefaßt werden:
Die Anwendung der hochproduktiven Leistungs

lohnarbeit (Stücklohnarbeit) auf der Grundlage tech
nisch begründeter Arbeitsnormen ist ständig zu er
weitern.

Wir glaubten, daß die alte Fassung etwas zu weit
gehend ist und teilweise Verpflichtungen auferlegt, die 
noch nicht überall verwirklicht werden können.

Im § 14 ist wieder statt „Industriegewerkschaften" 
„Gewerkschaften” zu setzen.

Im § 16 soll am Schluß des Absatzes 1 vor den Wor
ten „Rechnung trägt“ eingefügt werden „zugunsten der 
höher qualifizierten Arbeit und der größeren volkswirt
schaftlichen Bedeutung". Diese Formulierung ist deswe
gen von uns vorgeschlagen, weil wir glaubten, daß es 
zur Entwicklung des neuen Lohngefüges notwendig wäre, 
klar und eindeutig auszudrücken, warum und mit wel
chem Zweck dieses Lohngefüge geschaffen werden soll. 
Es wird vorgeschlagen — und das ist in der neuen Fas
sung bereits enthalten —, hier den Absatz 2 des alten 
§ 3 anzufügen, d. h. es folgt jetzt:

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen in den Betrie
ben und Verwaltungen werden durch Kollektiv-Ver
träge geregelt. Bis zum 1. Juni 1950 legt das Mini
sterium für Arbeit und Gesundheitswesen dem Mini
sterrat eine Verordnung über den Abschluß von 
Kollektiv-Verträgen zur Verabschiedung vor.

Im § 17 Absatz 2 wird vorgeschlagen, hinter „Ministe
rium für Arbeit und Gesundheitswesen" einzufügen 
„und dem Ministerium der Finanzen".

Ich komme zum Abschnitt IV, „ Förderung der Akti
visten- und Wettbewerbsbewegung".

Es wird vorgeschlagen, im § 18 einen neuen Abs. 2 ein
zufügen und den alten Abs. 2 mit einer kleinen stilisti
schen Änderung als Abs. 3 beizubehalten. Die Fassung 
des Abs. 2 lautet folgendermaßen:

Die Direktionen der volkseigenen Betriebe und 
das technische Personal sind an der Aktivistenbewe
gung aktiv beteiligt und tragen für ihre weitere 
Entwicklung eine hohe Verantwortung..

Im Abs. 3 soll „allseitige Hilfe zu erweisen" geändert 
werden in „allseitig zu fördern“.

Im § 19, in dem die Verleihung des Titels „Held der 
Arbeit" und von Bronzeabzeichen für verdiente Akti
visten und Erfinder festgelegt ist, schlagen wir eine neue 
Fassung vor, die darauf abzielt, eine Klärung zu schaf
fen, wer die Verantwortung für die Verleihung der 
Ehrenzeichen und des Titels trägt. Die neue Fassung 
lautet folgendermaßen:

Zum Tag der Aktivisten, dem 13. Oktober, wer
den jährlich Ehrenzeichen verliehen für:
a) Held der Arbeit — in Verbindung mit einem 

Silberehrenzeichen
durch Beschluß der Regierung auf gemeinsamen 
Vorschlag der Gewerkschaften und der entspre
chenden Ministerien. Die mit dem Titel „Held der 
Arbeit" Ausgezeichneten zählen zu dem Perso
nenkreis, dessen Förderung die Kulturverordnuu- 
gen regeln.

b) Verdiente Aktivisten — ein Bronze-Ehrenzeichen, 
Verdiente Erfinder — ein Bronze-Ehrenzeichen. 
Die Verleihung erfolgt durch das zuständige 
Fachministerium auf Vorschlag der Gewerkschaf
ten und der Direktion des Betriebes.

In derselben Richtung liegt die Änderung, die in der 
neuen Fassung des § 20 enthalten ist. Es wird vorge- 
schlagen, folgendermaßen zu beschließen:

Zur Auszeichnung der besten Qualitätsbrigaden 
verleiht das zuständige Ministerium der Deutschen
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